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Schriftliche Benennung/ Beauftragung von Kranführern gemäß 
§ 29 Unfallverhütungsvorschrift „Krane“(BGV D27)

[image: image1.jpg]Frau / Herr 

geb. 

Wohnort


wird hiermit beauftragt die in unserem Betriebsbereich:

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
- Dieselstr. 12, 65520 Bad Camberg -
eingesetzten Krane zu führen.

Sie / Er ist im bestimmungsgemäßen Umgang mit Hebezeugen allgemein geschult und an den bei uns eingesetzten Geräten unterwiesen.
Sie / Er verpflichtet sich die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungs- und Betriebsanleitungen zu beachten.

Ergänzend zu den Unfallverhütungsvorschriften sind in unserem Betriebsbereich folgende Besonderheiten zu beachten:

· 
· 


Datum:





Unterschrift: (Geschäftsführung)

Die/ Der Beauftragte bestätigt den Fahrauftrag erhalten zu haben und die genannten Vorschriften und Anweisungen einzuhalten.

Datum:





Unterschrift: (Mitarbeiter)
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